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QBBTEPSG }  „Es kann nicht
sein, dass in Zeiten von Lock-
down und Pandemie, wo immer
noch höchste Ansteckungsge-
fahr herrscht, laufend mündli-
che Verhandlungen abgehalten
werden“, ärgert sich Christian
Schuhböck, Generalsekretär der
Alliance for Nature, einer Orga-
nisation, die sich zum Ziel ge-
setzt hat, Windparks in UVP-
Verfahren zu bekämpfen.

Aktuell steht eine Revision zur
Umweltverträglichkeitsprüfung
zur Erweiterung des Windparks
bei Paasdorf beim Verwaltungs-
gerichtshof ins Haus. Die UVP
im Mai hatte die Alliance beein-
sprucht, nach-
dem sie dort
nicht angehört
wurden, da sie
nicht bei der
Verhandlung
anwesend wa-
ren und ihnen
auch nicht die
Möglichkeit ei-
ner Teilnahme
per Videokonferenz zugestan-
den worden war. Das sei aber im
Covid-19-Begleitgesetz vorgese-
hen, sagt Schuhböck.

Statt angehört zu werden,
konnten sie nur ihre Stellung-
nahme per Einschreiben schi-
cken. „Es liegt hier ein erhebli-
cher Verfahrensfehler oder sogar

der Tatbestand einer übergange-
nen Partei vor“, sagt Schuhböck,
denn das Covid-19-Begleitgesetz
war neun Tage vor der mündli-
chen Verhandlung der UVP in
Kraft getreten – Zeit genug, um
die Verfahrensparteien aufzufor-
dern, bekannt zu geben, welche
technischen Einrichtungen zur
Wort- und Bildübertragung zur
Verfügung stehen, meint Schuh-
böck.

Am 11. Dezember wird die
Causa jetzt in zweiter Instanz
vor dem Bundesverwaltungsge-
richt (BVwG) verhandelt. Eine
Einladung, bekannt zu geben,
welche technischen Einrichtun-
gen für eine Videokonferenz die
Allicance for Nature hat, habe es

bislang nicht
gegeben, klagt
Schuhböck: „Es
kann ja nicht
sein, das sogar
Gerichte das
Covid-19-Be-
gleitgesetz ig-
norieren!“ Er
weigere sich,
sich der Gefahr

einer Ansteckung na bei der Ver-
handlung auszusetzen. „Wir
werden wieder keine Möglich-
keit haben, uns zu artikulieren.
Unser gesetzlich verankertes Par-
teiengehör wird missachtet.“

Schuhböck fordert, dass die
Videokonferenz ermöglicht
wird bzw. dass die Verhandlung

auf einen Zeitpunkt verschoben
wird, an dem es keine Anste-
ckungsgefahr mehr gibt.

„Eine Verlegung der anbe-
raumten Verhandlung wird von
der zuständigen Gerichtsabtei-
lung des BVwG nicht in Aus-
sicht genommen, zumal es in
der für die Verhandlung vorge-
sehenen Räumlichkeit genug
Platz und entsprechende Desin-
fektionsmaßnahmen gibt“,
heißt es vom Bundesverwal-
tungsgericht. Es liege im Ermes-
sen der Behörde, mündliche
Verhandlungen gegebenenfalls
„unter Verwendung geeigneter
technischer Einrichtungen zur
Wort- und Bildübertragung“
durchzuführen. „Einen Rechts-
anspruch einer Partei auf Video-
konferenz gibt es nicht“, stellt
ein Sprecher des BVwG klar.
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„Diesmal war nix“
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NJTUFMCBDI-! LPSOFVCVSH }  Be-
reits elf Mal hatte das Gericht
mit einem 47-jährigen Mistelba-
cher zu tun. Zehn der daraus re-
sultierenden Vorstrafen hatten
mit Drogen und deren Weiterga-
be – auch an Minderjährige – zu
tun.

So auch bei der aktuellen Ver-
handlung am Landesgericht
Korneuburg vor Richter Man-
fred Bodner. Der Mann soll An-
fang September dieses Jahres er-
neut Drogen an zwei Jugendli-
che abgegeben beziehungsweise
sie mit den Halbwüchsigen kon-
sumiert haben.

Eine fast idente Anklage hatte
der Angeklagte bereits im De-
zember 2018 zu gewärtigen. Das
Urteil damals lautete auf 15 Mo-
nate Freiheitsstrafe, davon zehn
bedingt. So geständig der Mann
2018 war, so sehr stritt er es jetzt
ab: „Diesmal war nix!“ Er ver-
suchte, seine Unschuld damit zu
untermauern, dass er ja wisse,
dass er unter Beobachtung stehe
und „deppert wär“, wenn er es
wieder täte. „Ich weiß, dass ich

noch zehn Monate offen hab‘.“
Leicht machten es die Zeugen

Richter Bodner nicht, da sie sich
in wesentlichen Punkten wider-
sprachen, oder jegliche Kennt-
nisse abstritten. Obwohl eine
der Zeuginnen auf ihre Wahr-
heitspflicht hingewiesen wurde,
blieb sie bei ihrer Aussage, so
gut wie nichts mit dem Beschul-
digten zu tun zu haben. Was in-
sofern für das Gericht wenig
glaubwürdig war, als dieselbe
junge Frau bereits in der Ver-
handlung im Jahr 2018 ausge-
sagt und dort ein anderes Ver-
hältnis zu dem Angeklagten ge-
schildert hatte.

Dementsprechend wertete
Bodner ihre Einlassung als „Ge-
fälligkeitsaussage“ und schenkte
der anderen Zeugin, die die Vor-
haltungen der Staatsanwalt, ver-
treten durch Benjamin Schil-
ling, bestätigte, mehr Glauben.
Was wiederum zu einer Verur-
teilung des 47-jährigen Arbeits-
losen zu 15 Monaten unbeding-
ter Freiheitsstrafe führte. Die
noch bedingt ausstehenden
zehn Monate widerrief Richter
Bodner allerdings nicht.
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